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1    allgemeine Angaben 
  

1.1  Gutachterauftrag 
Auftraggeber:  Amtsgericht Bad Oeynhausen  

Bismarckstraße 12  
32545 Bad Oeynhausen  
 

Aktenzeichen:  3 K 70/25 
 

Auftrag vom:  17.12.2025 
 

Zweck des Gutachtens:  Im Verfahren zur Zwangsversteigerung hat das Vollstre-
ckungsgericht den Verkehrswert des Beschlagnahme-
objektes festzusetzen. Zu diesem Zweck wurde das vor-
liegende Gutachten erstellt. 
 
 

1.2 Eigentumsverhältnisse 
Eigentümer: • [der Eigentümer ist dem Amtsgericht bekannt; aus Grün-

den des Datenschutzes wird er im vorliegenden Gutach-
ten jedoch nicht namentlich genannt] 
 
 

1.3 Ortstermin   
Tag der 1. Ortsbesichtigung:  28.01.2026 von 9:00 Uhr bis 9:15 Uhr 

 
Tag der 2. Ortsbesichtigung:  24.02.2026 von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr 

 
Teilnehmer am Ortstermin: • Ich habe den ersten Ortstermin gemeinsam mit dem An-

tragsgegner durchgeführt. Da das zu bewertende unbe-
baute Grundstück zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt 
war, habe ich einen weiteren Ortstermin durchgeführt. 
 

Methodik der Ortsbesichtigung • Die Inaugenscheinnahme impliziert im Wesentlichen 
eine optische, in Teilaspekten auch akustische, olfakto-
rische und haptische Wahrnehmung. Beschädigende 
bzw. zerstörende Eingriffe werden grundsätzlich nicht 
vorgenommen! 
 
 

1.4 Übersicht / Chronologie 
Gerichtsbeschluss: • 17.12.2025 

Auftrag vom: • 17.12.2025 

Auftragseingang: • 19.12.2025 

1. Ortstermin: • 28.01.2026 

2. Ortstermin: • 24.02.2026 

Wertermittlungsstichtag: • 24.02.2026 

Qualitätsstichtag: • 24.02.2026 

Ausfertigung des Gutachtens: • 16.03.2026 
 

http://www.sv-buero-launer.de/
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1.5 Arbeitsunterlagen   
objektbezogene Grundlagen: • amtlicher Lageplan (s. Anlage 1) 

 • Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (s. Anlage 2) 

 • örtliche Feststellungen (s. auch Fotodokumentation) 

 • Auskünfte der Stadt- bzw. Kreisverwaltung (s. Abs. 2.4.) 

 • Grundbuchauszug vom 03.11.2025 

   

allgemeine Grundlagen *): • Baugesetzbuch (BauGB) 

 • Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 • Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) 

 • Zwangsversteigungsgesetz (ZVG)  

 • einschlägige Fachliteratur 

 • Grundstücksmarktbericht 2025 für den Kreis Herford 
 

 *) s. auch Literaturverzeichnis 
 
 

1.6 Hinweise zum Gutachten 
Gutachtenumfang: • Das vorliegende Gutachten Nr. 669-2025 enthält 16 Sei-

ten und 2 Anlagen sowie 3 Fotoseiten.  
 

 • Es wurde gem. Gutachterauftrag ausschließlich in digi-
taler Form (.pdf-Datei) erstellt und dem Gericht über ei-
nen sicheren Übermittlungsweg zugesandt. 
 

 Urheberschutz:  Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den 
Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. 
Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. Dies gilt ins-
besondere auch für das beigefügte Kartenmaterial und 
die Objektzeichnungen. 
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2    Grundstücksbeschreibung (Grund & Boden) 
 

2.1  tabellarische Lagebeschreibung 
Ort: Löhne 
Ortsteil: Obernbeck 
Kreis: Herford 
Amtsgerichtsbezirk: Bad Oeynhausen 
Regierungsbezirk: Detmold (Ostwestfalen-Lippe) 
Bundesland: Nordrhein-Westfalen 

 

geo- / demographische Daten von Löhne 
Einwohnerzahl: 41 000 
Fläche: 60,00 km² 
Bevölkerungsdichte: 686 Einwohner/km² 
Kaufkraftindex: 93,3 

 

Prognose bezüglich der 
Bevölkerungsentwicklung 
in Löhne (2020-2040) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: www.wegweiser-kommune.de) 

 

Grundbuch von Obernbeck 
Blatt: 3319 
Gemarkung: Obernbeck 
Flur: 16 
Flurstück: 118     
Größe: 1 170 m²     
  

Tatsächliche Nutzung  
gem. Liegenschaftskataster: 

 
Fläche gemischter Nutzung 
 

Verkehrslage: Ortsrandlage 
Wohnlage: mittelgute Wohnlage 
Art der Bebauung: überwiegend wohnbaulich 
  

Entfernungen: zum Zentrum:        4,5 km 
 zur Bushaltestelle:   150 m 
 zum Bahnhof: 4,0 km 
 zur Autobahn A30: 3,5 km 
 zu Geschäften:        3,0 km 

 

  

http://www.sv-buero-launer.de/
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2.2 Erschließung 

Zuwegung: das Grundstück wird durch die  
Ellerbuscher Straße erschlossen. 

Erschließungszustand: voll ausgebaut 
Straßenausbau: Fahrbahn asphaltiert 

beiderseitig Gehwege  
 

Straßenart: Durchgangsstraße 
Verkehr: mit mäßigem Verkehr 

 
 

2.3  Zuschnitt, Topografie und weitere Grundstücksmerkmale 

mittlere Grundstücksbreite: 20,00 m  
mittlere Grundstückstiefe: 55,00 m  

Grundstücksgröße: 1 170,00 m²  
   
Grundstücksform: unregelmäßig (vergl. Anlage 1) 
  

Höhenlage zur Straße: normal 
topographische Lage: eben 
Lage im Erschließungssystem: Reihengrundstück 
geografische Ausrichtung: nördlich der Straße 

 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

 
keine Bebauung  
 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 

 
gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 
 

Bodenverunreinigungen /  
Altlasten: 

 
Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Auf 
Anfrage teilte mir die zuständige Mitarbeiterin der unte-
ren Bodenschutzbehörde mit, dass das Grundstück we-
der im Altlasten- noch im Verdachtsflächenkataster des 
Kreises Herford verzeichnet ist.  
 
Bei dieser Wertermittlung werden somit ungestörte und 
kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grund-
wassereinflüsse unterstellt. 
 

Hochwassergefahr: Lt. Hochwasser-App-NRW besteht für das Bewertungs-
objekt eine Gefahr durch Starkregen; durch Flusshoch-
wasser besteht keine erkennbare Gefahr. 
 

Immissionen: geringfügige Beeinträchtigung durch Straßenverkehr 
 

 
 
  

http://www.sv-buero-launer.de/
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2.4 rechtliche Gegebenheiten 

grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 

  
Das Grundbuch wurde nicht eingesehen. Der vom Auf-
traggeber vorgelegte Grundbuchauszug enthält in Abtei-
lung ll keine wertbeeinflussenden Lasten und Beschrän-
kungen. 
 

Anmerkung:  Schuldverhältnisse, die ggf. im Grundbuch in Abt.lll ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht 
berücksichtigt. Solche Eintragungen sind i.d.R. nicht 
wertbeeinflussend, sondern preisbeeinflussend.  Es wird 
davon ausgegangen, dass diese ggf. beim Verkauf ge-
löscht oder durch Reduzierung des Kaufpreises ausge-
glichen, bzw. bei Beleihungen berücksichtigt werden. 
 

Baulastenverzeichnis: • Auf Anfrage teilte mir die Stadtverwaltung mit, dass zu-
lasten des Bewertungsobjektes keine Eintragungen vor-
liegen. 
 

 • Zugunsten des Bewertungsobjekts ist ein Bauwich ein-
getragen; da derzeit jedoch keine Bebauung vorhanden 
ist, ist zu prüfen, ob diese Eintragung zu löschen ist. 
 

nicht eingetragene Lasten  
und Rechte: 

 
Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünsti-
gende) Rechte wurden nicht geprüft. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan ist nicht vorhan-
den. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben ist nach § 34 
BauGB („Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile“) zu beurteilen. 
 

Darstellung im Flächennutzungs- 
plan: 

 
Flächen für die Landwirtschaft 
 

Entwicklungsstufe: Bauland 
 

Erschließungsbeiträge: • Auf Anfrage teilte mir die Stadtverwaltung mit, dass die 
Erschließungsanlage im Bereich des Bewertungsobjek-
tes endgültig ausgebaut und abgerechnet ist. Es fallen 
somit keine Erschließungsbeiträge gem. §§ 127-135 
BauGB mehr an. 
 

 • Auch hinsichtlich §8 KAG NRW liegen keinerlei Forde-
rungen wg. Kanalanschluss oder möglicher Straßener-
neuerungsmaßnahmen vor. 
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2.5 qualitative Lagebeschreibung 

Ort: Die ostwestfälische Stadt Löhne ist eine Mittelstadt im 
Nordosten des deutschen Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen. Mit rund 40 000 Einwohnern ist sie die nach 
Einwohnern drittgrößte Kommune im ostwestfälischen 
Kreis Herford. Löhne liegt in der Hügellandschaft der 
Ravensberger Mulde im unteren Weserbergland. 
 
Das Stadtgebiet wird in west-östlicher Richtung durch 
die Autobahn A30 geteilt, die Kreisstadt Herford ist über 
die Bundesstraße B61 angebunden. 
 
Die Lebensqualität in Löhne gilt als hoch, mit einer Mi-
schung aus ländlicher Ruhe und guter Infrastruktur, die 
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Freizeitangebote 
umfasst. 
 
Die nächsten größeren Städte sind im Westen Osna-
brück (55 km), im Nord-Osten Minden (25 km), im Süd-
Westen Bielefeld (25 km) und im Süden Herford (15 km). 
 
 

Lage innerhalb des Ortes: Der Ortsteil Obernbeck liegt im Nordwesten des Löhner 
Stadtgebiets. Nachbarstadtteile sind u.a. Ulenburg, 
Löhne-Bahnhof und Kirchlengern. Obernbeck bietet 
eine ausgewogene Wohnlage mit vorwiegend Ein- und 
Mehrfamilienhäusern.  
In der Ortslage gibt es Nahversorgung und Dienstleister 
— z. B. medizinische Grundversorgung, Apotheken, 
Banken, Tankstellen und lokale Geschäfte entlang der 
Bahnhofstraße. Für Bildung und Soziales sind Einrich-
tungen wie Grundschule und Kindergärten vorhanden.  
 
Die Straßenanbindung ist gut: über die Bahnhofstraße 
und weitere Verbindungsstraßen sind umliegende Orts-
teile und die Autobahn erreichbar. 
Die Wohnlage in Obernbeck wird häufig als ruhig, fami-
lienfreundlich und grün beschrieben — mit guter Mi-
schung aus städtischer Nähe und ländlichem Charakter. 
Gleichzeitig bietet die Lage von Obernbeck einen hohen 
Freiheitsgrad bei Freizeit, Naherholung und Wohnkom-
fort durch die entspannte Kleinstadt-/Vorstadtumge-
bung. 
 
  

Straßenlage: Die unmittelbare Nachbarschaft ist vorranging durch 
Wohnbebauung geprägt, dahinter (nach Norden bzw. 
Süden) befinden sich ausgedehnte Flächen für die 
Landwirtschaft. 
 
 

   

http://www.sv-buero-launer.de/
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3   Verkehrswertermittlung 
 

 

für das unbebaute Grundstück Ellerbuscher Straße 128 in 32584 Löhne  

Amtsgericht Bad Oeynhausen Grundbuch von Obernbeck Blatt 3319 Bestandsverzeichnis 

laufende 
Nummer 

der           
Grund-
stücke 

Bisherige 
laufende 
Nummer 

der Grund-
stücke 

Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte Größe 

Gemarkung  Karte 
Wirtschaftsart und Lage 

      

(Vermessungsbezirk) Flur Flurstück       

a b c ha a m² 

1 2 3 4 

                  

1   156,70 / 1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück    

         

  Obernbeck 16 118 Gebäude- und Freifläche,      

     Ellerbuscher Straße 128  11 70 

         

  verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit     

  Nr. 3 gekennzeichneten Wohnung im Erdgeschoss. (…)    

         

  Es sind Sondernutzungsrechte begründet und zugeordnet worden.    

  Hier wurden folgende Sondernutzungsrechte zugeordnet:    

  − an Terrasse Nr. S 3 des Aufteilungsplans    

  − an dem Stellplatz Nr. S 3 des Aufteilungsplans.    

                  

zum Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag: 24.02.2026 

 

Hinweis: Der Miteigentumsanteil bezieht sich auf ein Haus, welches nie gebaut wurde! 
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ALLGEMEINES 
 

DEFINITION DES VERKEHRSWERTES  

Der Verkehrswert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: "Der Verkehrswert wird durch den 
Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der 
Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen 
wäre." 
 
Der Verkehrswert wird durch den Sachverständigen auf der Grundlage der §§ 192 bis 199 des 
BauGB und der hierzu erlassenden Immobilienwertermittlungsverordnung i.V. mit den Werter-
mittlungsrichtlinien abgeleitet. Er ist eine zeitabhängige Größe, bezogen auf den Wertermitt-
lungsstichtag / Qualitätsstichtag (=stichtagsbezogener Wert). Auch wenn der Verkehrswert da-
mit eine Momentaufnahme (Zeitwert) ist, wird seine Höhe maßgeblich von einer längeren Zu-
kunftserwartung der Erwerber bestimmt.  
Die für die Wertermittlung zugrunde gelegten Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sowie die 
im Gutachten verwendete Literatur sind im beigefügten Literaturverzeichnis aufgeführt. 
Des Weiteren sind zur Wertermittlung die vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte aus der von diesem geführten Kaufpreissammlung abgeleiteten wesentlichen Daten (so-
weit erstellt und verfügbar) herangezogen worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
die Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren und dgl. 

 
Die vorliegende Verkehrswertermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der Grundstücks-
marktlage zum Zeitpunkt der Wertermittlung und gibt den Wert wieder, der unter der Prämisse 
von Angebot und Nachfrage im freien Grundstücksmarkt erzielbar erscheint. 

 
 
WERTERMITTLUNGSGRUNDLAGEN  

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in 
die u.a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgeleg-
ten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem 
Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grund-
stücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
sowie die im Gutachten verwendete Literatur sind in der Anlage "Literaturverzeichnis" aufge-
führt. 
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3.1 Bodenwertermittlung 
 

Gem. § 40 der Immobilienwertermittlungsverordnung ist der Bodenwert in der Regel im Ver-
gleichswertverfahren nach den §§ 24-26 ImmoWertV zu ermitteln.  
  
Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen kann nach Maßgabe des § 26 Abs. 2 ein objekt-
spezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden. Der Bodenrichtwert ist der durch-
schnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenricht-
wertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertver-
hältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen 
eines einzelnen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Um-
ständen - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bo-
denbeschaffenheit, Grundstücksgestalt - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen 
seines Verkehrswertes von dem Bodenrichtwert.  
 
 

3.1.1 Bodenrichtwert 
 

Der aktuelle Bodenrichtwert wurde im Internet unter der Adresse http://www.boris.nrw.de  ab-
gerufen. (s. Anlage 2). Er beträgt in der Lage des Bewertungsobjektes zum Stichtag 
01.01.2026  = 130,00  € / m² 
 
Grundstücke in der Richtwertzone weisen im Durchschnitt die folgenden Eigenschaften auf: 
  

Entwicklungszustand: Baureifes Land 

Beitragszustand: erschließungsbeitrags- / kostenerstattungs- 
beitragsfrei und kanalanschlussbeitragsfrei 

Nutzungsart:  Wohnbauflächen 

Geschosszahl: I - II 

Fläche: 700 m² 

 
Für das gesamte Stadtgebiet von Löhne hat der Gutachterausschuss eine Bandbreite zwi-
schen 105,00 €/m² und 140,00 €/m² ermittelt, das Bewertungsobjekt liegt somit im Mittelfeld. 
 

 
 
 

  

Bewertungsobjekt 

1 0 150 
Bandbreite der gebietstypischen Bodenrichtwerte gern. Grundstücksmarktbericht 

http://www.sv-buero-launer.de/
http://www.boris.nrw.de/
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3.1.2 Ermittlung des Bodenwertes 

 
Das Grundstück ist rd. 2/3 größer als das Richtwertgrundstück. In der 
Regel sinkt mit zunehmender Grundstücksgröße der relative Boden-
wert, also der Preis, den der gewöhnliche Marktteilnehmer pro Quad-
ratmeter zu zahlen bereit ist. Der Gutachterausschuss hat diese 
Marktmechanismen analysiert und im aktuellen Grundstücksmarktbe-
richt entsprechende Umrechnungskoeffizienten ausgewiesen.  
 
Hinsichtlich seiner Form oder Topographie weist das Grundstück kei-
nerlei Besonderheiten auf; es kann im Vergleich zu der umliegenden 
Bebauung als „normal“ oder „durchschnittlich“ bezeichnet werden. In-
sofern sind diesbezüglich keine weiteren Zu- oder Abschläge erfor-
derlich. 

 
 
 
Das Grundstück ist gegenwärtig nicht bebaut, es sind lediglich Fun-
damente vorhanden.  
 
Auf Anfrage teilte mir die zuständige Mitarbeiterin des Bauplanungs-
amts Löhne mit, dass die Stadt einer Neubebauung in vergleichba-
rer Größenordnung zustimmen würde. 
 
 
 
Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Werter-
mittlungsstichtag und des Verhältnisses der Grundstücksgröße zwi-
schen Richtwertgrundstück und Bewertungsobjekt wird der Boden-
wert zum Wertermittlungsstichtag 24.02.2026 wie folgt geschätzt: 

 

1 170,00 m² Bauland * 130,00 €/m² * 0,72 = 109 512,00 € 

 

Bodenwert: rd. 110 000,00 € 

 
 
 

3.1.3 Ermittlung des anteiligen Bodenwertes 

 
Gem. Grundbuch ist dem Bewertungsobjekt ein Miteigentumsanteil i.H.v. 156,70 / 1000 zuge-
teilt; hieraus ergibt sich als Miteigentumsanteil am Bodenwert ein Ansatz i.H.v. 
 
1 170,00 m² Bauland  *  130,00 €/m²  *  0,72  *  156,70 / 1 000 = 17 161,00 €  ≈  17 000,00 € 
 
  

http://www.sv-buero-launer.de/
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3.1.4 sachverständige Würdigung des Verfahrensergebnisses 

 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um einen Miteigentumsanteil an einem Haus, wel-
ches noch gar nicht gebaut ist. Die Miteigentumsanteile wurden aus den geplanten Wohnungs-
größen abgeleitet. Insgesamt sind acht Sondereigentume mit unterschiedlichen Miteigen-
tumsanteilen und unterschiedlichen Sondernutzungsrechten begründet. 
 
 
In der Praxis ergibt sich aus dieser besonderen Konstellation die Frage: 
 
Ist ein potentieller Erwerber bereit, einen Anteil (< 20%) an einem Grundstück zu erwer-

ben, das er nur dann überplanen, finanzieren, bebauen und nutzen kann, wenn er sich 

(unter Beibehaltung der Miteigentumsanteile) mit sieben weiteren, ihm nicht bekannten 

Erwerbern verbindlich einigen kann? 

 
 
Nach meiner Auffassung würde ein potentieller Investor dieses Risiko mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit nicht eingehen. Dies vorausgeschickt ist das Bewertungsobjekt 
praktisch unverkäuflich, als Verkehrswert verbleibt ein Erinnerungswert i.H.v. 1,00 €. 
 
  

http://www.sv-buero-launer.de/
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3.2 Verkehrswert  
 
Das Bewertungsobjekt ist angesichts seiner besonderen rechtlichen Situation de facto unver-
käuflich. 
 
 

Der Verkehrswert für den Miteigentumsanteil Nr. 3 

 an dem unbebauten Grundstück Gemarkung: Obernbeck 

 Ellerbuscher Straße 128 Flur: 16 

 32584 Löhne Flurstück: 118 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag / Qualitätsstichtag 24.02.2026 auf 

 

€ 1,00 
 

in Worten: E IN  EURO 

 

geschätzt. 

 
 
 
Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt. Das Gutachten wurde unter meiner Lei-
tung und Verantwortung erstellt. 
 
Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und 
Gewissen erstattet habe. 
 
Herford, 16.03.2026 
 
 
 
 

 
 

Die vorliegende Internet-Version dieses Gutachtens dient aus¬ 
schließlich der Veröffentlichung durch das zuständige Amtsgericht 
im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens. Aus Gründen 
der Datensicherheit wird diese Fassung weder unterschrieben 
noch mit dem Rundstempel des Sachverständigen versehen. 
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